
Il- /fl;} der Beilagen zu den <,}enJgraphischen Protok~)H('n d{'~ NatlöMtr~t~.! 
XII. Gesetzgebungsperioda 

lJ9 / A. B. REPUBLIK ÖSTERREICH 

Bundesministerium für Justiz 

11.337-3/70 
zu c119 jJ. 
Präs. am ___ ~ ___ t._S.ep, 1971 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationa1rateF. 
'I :- VI i e n 

zu Zl. 219/J"-NR/70 

Mi t .l:3ezieh'~ug auf die Ir. tr am 9. Juli d. J. üb e1'­

mittelte Anf1'age der tl8rren Abgeordneten zum Nationalrat 

TIr. Kranzlmayr und Genossen. betreffend die Stellung­

nahme des Herrn Bundeskanzler8 in ~er Debatte liber die 
Regierungserklärung zur Justi?:'~:~form, beehre ich mich 

folgendes mitzu~eilen: 
,., 1 I.: D1.e \\'ieder:;abe des :S8:;' t,-r>ages des Herrn Bundes-

kanzlers in der Debatte über di~ Regierungserklärung 

betr8i:',:'~'1d eiie Justizreform ist richtig. Wie jedoch 

aus deLt Züsammenhang deutlich he:'.'vurgeb.t, hat der Herr 
Bund esk2.nzler mit sei ner Be:rn9r'~~ung, "daß auf nern Ge biet 

der JU8t~zreform ja die meisten Vorarbeiten he~eit~ ab-. 
geschlossen sind ll

, diE' Vürhab,:m auf dem Gebiet des materiel-

len Justizrechtes gemeint. Bekanntlich hat die Bundes­

regierung schon in der Frühjahrs~8ssion vIer bedeutende 

Regierlmgsvorlagen dem Nationalrat zurrerfassungsmäßigen 

Behandlung vorgelegt, nämlich die Beilagen zu den steno­
graphischen ProtoL,] len des Nationali.'ates XII. 1P., Nr~ 6, 

betreffend ein Bundesg2setz über (~ie jI(!LO~-:-dr'ung der Rechts­
stellung des unehelich2n 1.\i~(des, Nr. '{, betreffend e~.n 

Bund es[;esetz über d ie Neuor()n::~ng des gesetzlichen Erb-" 
rechtes des Ehegatten und des gesetzlichen ehelichen 

Gtiterstandes, Nr. 39, hetreffend ein Bundesgesetz , 

mit dem das Strafgesetz, die Strafprozeßordnung und das 
Gesetz tiber'~ie bedingte Verurteilung gehndert und er­

gänzt we:r:'den (Si.:;:'8.frechtsänderungsgesetz 1~/~)), ur.r1 Irr" 53, 
betreffend ein Bundesgesetz tiber die besonderen straf­

rechtlichen Bestimmungen für Soldaten (11i1i tärstraf­

gesetz-MiIStG.). 
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Zu den wei teren ErklJrul1P:an de's Herrn Bunde's:'" '. 

kanzlers darüber, daß die VOl8chJ.äge des früheren 

Herrn Bundesminis ters für Justi:l Un.;v. Prof. Dr. Klecatsky 

nicht c1urchfübrf .ar sind, isc ?()lgen;;,~-J zu sagen: 

Wie VOll de~ Anfr~gestellern hervoigehoben wird, 

bezGichnet sic.1, die Publikation flGesamtreform dGr Justiz" 

selbst in der Einleitung nicht als endgültige Lösung, 

sondt;"~li als e .. l1P Zusammenfassung von Vorschlägen,. die • 

de"" D·.Lskuss.Lcl"J zugängl:Lnh gemacht vlerc'pYt v.nd deren Ver-

b ~~ s s ernr:g e rwü.n sc J:1 t,'1i I,., 

Das in diGsem Diskussionsvorschlag entwickelte 

Konzept, das unter Mitwirkung einiger Abteilungen ~es 

Bunclesministeritu'7ls .für Justiz, insbesondere des Präsidiums. 

jedoc~ ohne Einholung ·von Stellungnahmen der ande:er. 

geschäftsordnungmJLiBig und sachlich zust~indigen AV.,e.' -.' 

_lungen des BUT1de~:;rri.n;steriuJns für Justiz und der ·St:J..ndes­

or ganisati onen d ,'C':'" Richter uncl. S taatsanwäl te aUSfSer'irup ite·; 

\'Jurde, ist auf evolutionärem Weg, wie die Erfahrungp'l der 

le tztcm Jahrzeh.lte ·1'I'ohl hinreichend dartun, nicht :~:.L-:,ch-
- - . - ~ 

fÜhr,bar. Dazu kommt r..c8h, d8.ß in der gegenständlicrJ. ~n 

Publikation für das Strafverfahren keine. Lösung geg~bf.1 

. we.rclen kann, sonder!l nur Zwischenregelungen angeboter· wer­
den. Ei n FesthaJ. ten 2,1'1 den! in d9r, Publikatio'n entwickel-_. . , 

ten Konzept würGe :',11 Ergr:>bnis dazu führen, daß die drin;... 

,g~nd nötige laufen~e Anpassung der Gerichtsorganisation 

an die Erfordernisse der Praxis aufgeschoben werden würde, 

weil ,ayf d;ie tlGesamtreform" gewartet wird. 

." , : ',. }'ür' G.5e Praxis brauchbare Anregungen, die in der 

cenanntel1 I1vlikation enthal ten sind und die mit der 

großen Reform, \vie Sl3 dort vorgeschlaGen wird, nicht ... 

notwendig oder gar rich~ im Zusammenhang stehen, werden' 

auf ihre Durchführbarkei t Z11 iir .. J. priLlen se? n. Ir,:t habe 

daher die geGchätt80rdnu~Gsmäßig und sachlich zuständi~en 

:·ekt~ ow~n une:' Abt8':'h~ngp,n des Bundesministerium.::; l'~r: 
.. ' . 

Justiz· ersucht, eine Du:rchsicht der dieshez~i6~ichA'1 

-irorGch12gr~ der Publikation Zl·,.r. xrüfunc ibrer Verwend­

b;:.:rk ei t für· -::'.Ll- :-x:axi G VOl'zHlv:hmen. D,~G Ergo bnis wird 
. , . 

. -.. ' 
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anschließend den Standesorganisationen der Richter und 

Staat santoi ii1 te zur S te 11ungnnhme ü berGcndet v/erden. 

11. Zu den einzelnen Punkten Jer Anfrage antworte 
ich wie fol{;t: 

Zu Punkt 1 Buchstabe a (rlan des Aufbaues de~ 

ordentlichen Gerichtsbarkeitl: 

Nach der Publikation "Gesamtreform der Justiz" 

soll te die 0 rden tli ehe Geri eh ts bar~~ei t dre i8 tufig 8,ufg8-

baut sein: Für jeden :,:0LI,tif-JcneL' Bezj rk sollte ein gz'oßes 

Bezirksgericht eingefJhrt werden. Al~ nächste Stufe 

_ sollte für jedes Bundesland ein Landesgerichtshof er­

,ri~htet werden. An der Spitze der C~ganisation hätte de~ 

Oberstp C; <=:.r1c ht sho1' zu stehen. Dif~ OberJ.8.nd e sgeri c:hte 

v.,nd o:.e Kre isgerichte soLI, 4;,:' 11. au,:'ge löst werde n. 

DiesAT Plan könnteJ.be~,'Llq,lpt nur gleichzeitig' 

mit~e~ Neuverteilung der Zust~ndigkeiten zwischen den 
in ku:slc,ht genor::unenen Gerichtc<,y-pen ::.nd Z12sammen mit 

einer~'undlegenden Änderung in der Besetzung der Ge­

richte utl.d, im Inst3.:Jzenzug sow"le mit der erforderlichen 

Anpa;ssung des Verfahrensre0t'~cs verwirklicht werden. , 
>;s ist jedem Fa;)hmann klar, daß die Neuvertei-

• 
_~ung eer Zuständigkeit8n und dio vorgeschlagenen Ände-

rungen in der Besetzung und im Instanzenzug der Gerichte 
sowie im Verfc:.hrensrecllt u.a. eine gänz:''::'che Umgestal­

tun,g der Juri:o'diktionsnorm und der :7,ivilproze13ordnung 

notw~ndig machen würden, die, selbst wenn die für die 

Ausarbeitung eines so gigantisc~cn Reformwerkes erforder­
lichen Fachleute in ausreichender Zahl .bur Verfügung 
stünden, die Realis i.croD.g von s,:, wei tr8~C handen Reformen 

in sehr weite Ferne rücken würder,' 

Um die vorgescblagene Neuorganisati:Jn de:':, 

Gerichtdbarkei t ve::-wirklichen zu können, müf:1ten im gc.t.llZC'l 

Bundesgebiet große Bezirksgerichte geschaffen werden •. 

Dies wUrde die Auf1assung von mehr als der Hälfte der 

bestehenden 229 Bezirksgerichte in alle~ Bu~fesländern 

mit Ausn~h~e des Burgenlandes'und von Wien hc~wendig 

machen. Diese Maßnahme würde aber für sich allein noch nicht 
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genügen, um die Reform durchführen zu können. 

In Östel're ich b!:-s c.:Jhen bPTei ts mehr als ein Dutzelln. 

Bezirksgerichte, deren Sp:---engel sir:'j mtt einClTI 'politi-

s ehen Bezirk deckt (die 13e~irk8gcric}ltc im BUJ:,genland, 

f' e rn el~' -erie Be z irks ge richte Nöd·l ing, Sehe ibb s ,E fe rd i tlg, 

Tamsweg, Fürstenge]('l ,'Clittelfeld, V.oitsberg, Heutte,. 

Dornbirn und I'sldl<i Y'ch~. Diese 13ezirksgC'~ichte sinc1'mft 

weniger Ausnarr;len (I'IödJinJ, und Vai tsberg ) nur mit e in.9m 

bis drei Richter bese~zt. Selbst wenn alid Agenden 

de~ Gerichtshöfe erst~r Instanz als Gerichte erster 

Instanz de:1 großen I3ezi';·u~;gerichten zugewiesen werdenwür·, 

den, wlirdesich der Anfall eines j~tzt nur mit einem oder 

mit zwei Richtern besetzten Bezirksgerichtes nicht so 

stark erhöhen, daß es mit Richtern ins0 großer Zahl;be­

setzt werden :\:önnte, daß deren Spezialisierung, die 

auch in rler Pub'i1<2.tion "Gesamtreformder Jus'ciz" als not~J 

wendig bezeic'.net wird, ermöglicht wiirden vrUrde. Vloll~e 

man ~ichcrstellen, daß bei allen großen Bezirksgericht~n 

eine entsprechende Spezialisie~ung der Richter möglich 

ist, so müßte man den Sprengeln einer Reihe v~n Bezirk~~ 

-gerichten jeweils mehrere politische nezirke zuweisen 

oder man müßte erreichen, daß in die~en Fällen ~ie Spren­

gel de!' Beztrksv;er1dal tung[3~bchörden wesentlich vnrgrößert 

.werden. 

Kach den Erfahrungen, die im letzten Jahrzehnt 

mit ioa Versuchen gomacht wurden, Bezirksgerichte in 

nOnnetl8 wc:r:ter Zahl aufznla':Jsen, braucht \,ohl nicht be­

f~o~dc:::,.~ aC:ooLgpwiesen 1dcrden, daß es wenig realistisch 

ist, anzu;L.J;J1C~Lj es werc'c gelingen,im 2Jt'ge der Reform 

ITlf:hr al.] die Hä~L~t0 der bestehenden Bczirksg8richte 

~)fzulassen: tu einzelu8n Ftillen V0e~d~P2 Bezirksgerichts­

:p~c0gel zu bi~~cn, die mehrc~e politische Bczirke UID­

:"'8.88en oder eine :?'usamrnonlegung von poli tischen Bp.0irken 

dt<.rc;'zuDetzen. 

vorge:':lc~1.1agene 

Neuau{~~u c187 Gerichtsorganis3tion nur dann verwirklicht 
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werc1 en, wenn glei ehzc t tig umfassend (j _i\m1crunge 11 in. cer 

Zuständigkeit und der Besetzung der Gcrtchte, des In­

stanzenzuges und des anzlxvH::ndt;ndcn Verfahrensrechtes 

vorgenommen werdeh. PUr den Bereich des Strafverfahrens 

wurde wie SC~lOn erwähnt in d8r Publikation "Gesamtreform 

~er Justiz!', wie in deren Vorwort ausdrücklich festgehal­

ten wurde, ein geschlossenes Konzept überhaupt nicht 

2ntwickel t. 
Zur Frage der Auflassutig der Oborlandesgericht~ 

uns der K-r:'p.isgerichte spL kurz folgendes br2ffierkt: 

Wenn man bedenkt, auf welche Widorst~nde in den 

Jetzten Jahren selbst die Auflassung eines kleinen Be­

zirksgerichtes gestoEßn ist, wird man den Vorschlag, 

die in der T:;:'adi tion der einzelnen öE1~erreichischen Bun­

desländer fest verankerten Obcrland0sgcrichte und Kr~is­

&;:ericrte aufzulassen, weder als durchführbar noch als 

wünsclJ,;'nswert ans ehen. 

, r.: Ghließlich sei bemerkt, daß c~er Hj.nweis der Pub- . 

likati-Ji'. die Auflassung der Oborlanc1esgc;richte und der 

~reisF~ric~te bedeute eine Anpassung der Gerichtsorgani-
- -

sa,tio . .lJ.n die föderalistische C)".'ganisation, tm Gefüge 

d~r östr::Teichischen BUl1desverf.::l8sung keine Stütze findet. 

~ .. J:lt:nkt 1 Buchstabe .b (Integrlerung der Sonder­

~richte in die ordent~:.lche Gerichtsbarkeit): 

Nach dem Vorschlag der Publika":1on sollen die Son­

Q.ergerichtsbarkeiten der Schiedsgeric:::üe der Sozialver­

sicherung und der Arbeitsgerichte unter Einschluß der 

~echtsprech~nden Tätigkeit der Einigungstimter in die 

ordentliche Gerichtsbarkeit integriert w8rden~ 

SC:1.on der vom Bundcsm:l.nisterium fU:r J\tstiz im 

J~',hre 1')65 versendete Entvmrf eines Bundesgesetzes über 

die Sozi~~g0richtsbarkeit verfolgte erklärtermaßen das 

Ziel, die Agenden -der Schiedsgericht.::> der Sozialve:,:,stche-
. -, 

rung, der J\;.'oeitsgerichte und Aufgaben de.':.' E'::.nigungs~ 

änter orc:entlichen Gerichten zu übertragen, 
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Über die ;\rt c;cr Intngrl'~'l.ung konnte allerdings 

bishercinc Übercinsti~mung ni,Jl!'~ erzielt werden. Eine 

solch<; Einigu::g ersc}'18 in t .:l bor "- U8 f olgcnd n~) Erwägungen 

notwendig: 

}'ast elie gesamte BevC;:.kerung gen1eßt houteden 

:khutz c~ er gesetzlichen Sozial vors"icherung; fast alle 

Mc~schen eines entsprechenden Alters stehen heute entweder 

81s Ar1eitnehmar oder als Arbeitgeber im Erwerbsleben. 

Es karn' c~ahr;T' praktisch jedermann in die Lage kommen, 

seine 8o,jialven7icherun'S°recr~,lichen u.l.d ar"oei tsre'jht­

liche:,l, Ansprüche €,p.richtlich gel~'::;nd machen Z,' mHssen. 

Das Interesse an einer Neurege]ung, die die Zersrlitte­

rung der Kompetenzen und der 8..i.1zuVJondenden Verfa.n:cer, auf 

arbeits- und Rl~! sozialrechtlichem Gebiet beseitigt, ist 

~ahGr e~n ,Jllgemcines. 

Im Hinblick darauf ist das nundcsminist~riumDtir 

Justiz der J1e:Lnung. <1aß für die Integrlcrutlg der 30~ :"-1r­

gcrichtsharkeiten "n die ordentliche Gerichtsbarkeit ,dn 
l;[qg gefunclen vwr<'ft"'l mui3, der die Zustimmung aller bcteili t":­

ten Kreise find?t. 

Ich ~'1(Jbe c:ahoY berei ts lirbe i ten cl urchführen 1.'13 sen, 

die c1al:linabzielen, in '\'lonigenVlochcn mit den g!.'oßcr, 

Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und der Arbeit­

geber sowie roi t '.;ei toren an der Nouregelung besondors 

interessierten Stellen und. Persönlichkeiten eine D~,s-
• , --_. - P' __ 

kussion aufzunehmen, be~ der eine für die Integration 

~er Sonderg0ri~htsbarkeiten gemcinsa~e La3is gif~nd6ri' 
.e'werden i3()~.l, 

'7.1; FJ:nk;~ 1. i'Ll.chstabe c (Die ktinfLir-;e ZustEnc1ig­

kc it c1er e :;'~12~elnen Gcriehtstypen; ~ 

Ef' \\];.rr} auf die Ausführungen zum Punkt 1 B't'ch­

stabo 3 hingewiesen. 

Zu Punkt 1 BUCiIS ta 'c2 cl (Die künftige Beset Z:~'llli. . 

der Gci;ichte) : 
. .,' 

Im Rcformplr-.n wird erklärt, dn.ß in bürgcr~,i ~,i:len 
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Rechtssachen ~io Senatsgcrichtsbnrkeit nur im Insolvenz­

verfahren blcib2n soll (S. 81, Z, 4), Die Schwiorigkci-. 

ten des Verfahrens, ~ie ~er RcfürmplGn zur Erhärtung 

dieses Vorschlags hor2.nzieht, bestehen aber auch in ,-

ancercn Verfahren. Es genügt 9 hier beispielsvlcise auf 

don PunkteprozelJ oc~cr auf Cie Durchführung schvJieriger 

Re-cmssne tti-glw'i tc nriEich -(Tor;i" Gc'sc tz über c~ en unlnu tere,'.!. 
.• .,. _ .... ", •. ,. ... f" .. -;-*-.~"":.-...,-~ • 

Wettbewerb hinzuweisen. 

Will man bei einem groSen nc~irksg(;richt eine 

Senatsgerichtsb,-Tkci t a'~ch nur in gn,lz bescluänktem Um­

fnng aufrecht crhal tSD; so :cüssen alle Bezirksgeril.;hto 

rn·i-t· cl.er~'(·n1'i.tr·erfordetlTcho-n Zahl-'von-1Üchtern ständig 

be~otzt sAin, Daß diese Vorauss8tzung nicht bei allen 

Ba ~ürksger.,,0.hten erfüllt werden kann, fa.lls c~eren Sprcn­

'2;01. rJit den 'Politischen Bezirken übereinstimmen, ,wur.de 

bereitn v~t8r a) daigelegt, 

r\~ ~eitere VerSChlag, inso~ialv0rsicherungs-

'::-ccht i:;l~~lGn und arbeit sre cht lichen Strai -t;j gkei ton <"-uch 

nach ih~er :.ltcgrierung in die ordentliche Gerichtsbar-

'.:0 i t B .-~Lü t zer zu verwenden, deckt sicll ni t früheren Plä­

nen C!0fl Bunde srninis tcriums für Justi z, c~ie nun wieder 

7hrfolg'~ werden un~ fie Gcgenstund der Diskussion sein 
~ " . . 

.'30118;'1, d :.e 70rn Bundesrnin isteri um für Justiz bereits in 
,. " 

Geng gese'cz't \·lOrcl.en ist. Dabei wird insbesonc1e:1.'8 der 

einzuschlage'~de Vorgang h~:i derBes ~;cllung der Laien­

beisitzer einer eingehenden Prüfu~g zu unterziehen 

Bein. 

Zu Punkt 1 Buc.hstabc c (Instanzenzug ): 

Zu don c:cn Inst8,nzcnzug betreffenden Vorschlägen 

~_st zunächst auf (He Ausführungen zu Punkt 1 Buchstabe a 

z·u vcrv!ci se n '. . . 

Der Vorschlag, in Leistung8streits~c~on eine 

nr~t+-e 'Instnnz einzuführc:-3., woboi die 7.woite Instanz: 

al3 Tatsachenj.nstanz entscheiden soll, f&nd in der bis-

herigen Diskussion keine ungeteilte Zustimmung. So hat 

Aich der Herr Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Herbert Kohlmnier 
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in seinem auf der Arbcitstag11lg des Oberlandesgerichtes 

Wien im Oktober 1967 gchol';21t'n Vortl'3.g auscrücklich 

gegen eine IIVierinstanzlichkc:it" ausgesprochen, wobei 

cr" als "Instanz" c~en Versicbc:r:-ungsträger roi trech~lCte. 

Zu Punkt I Buchstabe f (Anpassung des Verfahrens-

rechtos)~ 

Er' "'ird fluf eHo Ausführunge n zu Punkt I 

Buchstabe a hingewiesen. 

Zu Punkt 1 Buchstabe g (Die Justi?~rerv/al tung) : 

S ow r i t der I.ufbav. c1er Ju stizvorwa1·,,-u.ng mi t eIern 

Aufbau der Gerichtsbarkoi t ZUscl'!1I!lenhängt, ist auf die 

-:Ausführungen hierüber (zu Punkt I I'ucrütabc a) zu ver­

weisen. Zuzustimmen ist der PubLLlticJ;.'. dm.'ie. daß die - . 
Justizverwaltungsagenc1en auch Jer von ihr' :..n Aussicht 

genommenen groGen Br:zirksgerichte ZUT71 Teil dom I-ersonal­

senat des Gerichtshofes verbleiben ,müßten. 

Dem Vorschlag, dh~ Tätigkeit von Ric_b::e~_I. 

der Bezirksgerichto beim PorsoDo.lsenat des Gcr~ ..... ~"ltshofe8 

verfassungsrechtlich zu verankern, ist mit den BeifUgen 

zuzufOtimI!lcn, daß auch verwanc1te Probleme, so die von 

der Rechtsprechung verschieden gelöste Frage dor Bestel­

lung von B~",htern der Bczi,i.'ksgerichte zu Konkurskornmis8~r'C)n 

in'den betm ü'!Jergeordneten Gerichtshof anhängigen Kon­

kursve:r.fahren (siehe Juristische :Glätter 1962, S. 640) 

zweckmtiJJigerweise durch Ve:·.fassungsbestimmung fiu lösen 

sein \'l(.~dC:1. 

j':'.:':. (~en Diskussionsvorschlag des Herrn ;:.r.äsi­

denten Jes ran0csgorichtes ftir Strafsachen Wien D~. Johann 

Schu."' ter in c~er Östorreichischcn Richtcrzei tung :-970, 
~- G~ f., die Bezirksgerichte als Abteilungen des Garichts­

hofea zu konstruioren, d~rf in diesem ZusamDenha~g eben-

f a.1ls verwi'esen werden. 
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Zu Punkt 1 Buchstabe h (Das GnauGnrocht und 

das Abolitionsrecht): 

Zu den wesentlichen Vorschlägen 

1. der Schuffung einer jeweils für ein Bundesland 

zuständigen gerichtlichen Gnaueninsta~z, ~eren Vorschläge 

insofern bin~end sein sollen, als bei Ablehnung durch das 

Ge~':i.cht ein Gnadenantrag nicht vorgelegt werden darf, 

t,nd •. 

2. der Aufstellung eines Katalogs von Gnaden­

g~'i.inden . 

ist folgendes zu sagen: 

Die Gnadengründe sind so vielgestaltig vlie das 

Leben, sodaß es noch viel mehr als auf andpren Gebieten 

C:Oi.' Rechtsorclnung für den ,lidsetzgeber nich'c möglich ist, 

a~.18 clenkb8.,:cJ.:1 Gn.ac1engründe auch nur annähr:rnd vollsthnc1ig 

auizuzäpl"n. Schon 2.US diesem Grund kannc1ie Beurteil'lng, 
ob "d'L-e' 'Vol'a~t~~'s'c'f~~~ng-en-einC=;r-B-igna'Cf:Cgung'vorl iege n, n ic 1~. t 

Zll etnGr aus''lchli,·:ßlichen ;~ngelc0enhe"{t -der- Rec"E-fsprcchung 

~a~em Sinn gemacht werden, daß der zuständige _Bunde~­

minister ~8i Ausübung seines Vorschlagsrechtes an einri 

ll.e ((Ct.t~~ ve F-lt scheidung einer richto:','l icho 11 Gnadeninstanz 

gel:'!J.nöetlWäre. Eine solche Bindung vlürde nicht nur eine 

..Ein8cfU'änku·'g der Kontrollrechte des Parlaments, dem. 

.g~g8nüb3rzwar der Bundesminister, nicht aber der ,Richter 

verantwortlich ist, bedeuten, sondern würde geradezu 

. deI!l Wesen der Gnade als einemKorrek'~i v aus Billigke i t 

gcgen';iber der nur dem Gesetz verpflicht,e-cen richterlichen 

En tsche ic1y.ng widersprechen. Eben do..rum darf diO' letzte 

~r!'tscheic1ung darüber, ob ein richterliches Urteil an sich 

Geer in seinen Folgen unbillig sei, nicht wiederum dem 

Rich-+;er überlassen werden, uno zwar weder c1emUrteils­

gericht noch einem anderen richterlichen Senat, da auch 

d ief:er nicht beru1en wäre, Gin frencesU2te:Ll auf seine 

BilL.€kei t zu überprüfen. Daß aber d-:e gel-te:'lJe verfahrens-
" 

und verfassungsrechtliche Regelung, die das Vorschlags-

recht in die Hände der Bundesregierung oder ues von ihr 
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ermächtigten Bundesmin:-Lsters' und .. ~liE!._J?rl.~sg~~j§ung. über 

den Gnac~enerweis in die Hand des Bundespräsidenten, sohin 

. von Verwal tungsorganen~ legt, aus ("'-ern Blickwinkel des 

parlamentarisch-demokratischen' Rechtsstaates unbedenk­

.lich ist, ergibt sich aus den Gutachten,.das der Her~ 

o. Univ. Prof. ·DrDr. h,c .• Erwin Melichar, l1it3lie6 

(~es Verfassungsge1:'ichtshofcs, auf dem Vierten Öster ... ·'· 

:t:'eichischen Juristentag Wien 1970. zur F:.,:.·age de~ GC\'/al­

tentrennung im formellen und materiellen Sinn unter~' 

Berücksichtigung der Abg:r.enzung von Gerichtsbarkeit 

und Verwal tung, insbesondere auf dem Gebiete des Stra1'­

r~cl1tes, e:('3tattet hat und auf das ich mich in diesern. 

'. Fnnkte ausdrücklich beziehe.. . '." 

Zu Punkt 1 Buchstabe i (Trennung von Justiz .. " 

. und Verwal tung) : 

Der Vorschlag, die dem Eheracht angehörend8n 

Justizverwal tungssu.chen teils der inneren Verwal tung, 

teils der Gerichtsbarkeit zu übertra6'en, ist sachlich 

.begründet. Scine Dl.lrchführung begegnet u8n Schwierig­

keiten, die bisher je~er Neuregelung eherechtlicher 

Fragen entgegengest~:.,nc1en sind. Dieses ProbIer.! wird daher 

ni('~(~: gesonc.er"t, sond.ern erst im Rahr.:len einer größeren 

Regelung auf eherechtliche.r.:l Gebiet zu lösen sGin. 

Dio einz-elnen cuf S. 121 der Publikation aus, 

geführten Vorschläge sind bei pen seit längerer Zeit 

gc Illa:u. ten i:;:eforDen des Press,eI'Gohtes, bei den penühun.­

gen. um eine Nove~lierungdes Jugendwohlfahrtsrechtes, 

die insbesondere von. den .t;mtern der Lundesregicrungen 

~erfolgtwerden u!1d bei der· in Aussicht genomncnen Ueu­

regelung, des Auslieferungsrechtes verfe.ssungskonform 

zu· regeln. 

Das Problem der binde~~en ;Erklä~ngcn .des 

.Bundesministeriumß· f~; J}lstiz:wird gegenwärtig auf Grut'.d 

eines Antrages desLOpersten Gerichtsh.ofes zu:Art •. IX 
Abs. 3 des Einführungsgesetzes zur Jurisdiktionsnorm' 
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vom Vorfassungsgorichtshof geprüft, weshalb eine Stel­

lungnahElG zu (~iesem Punkt vorläufig untcrlasscm wird ~ 

Was die gerügten Unklarheiten boi Qer Regelung der 

Dienstaufsicht betrifft, so werden diese Erwä~ungen bei 

der Neufassung des Gcrichtsorgnnisationsgesetzes, die 

in den nächsten Jah~on wohl vorzuheh~en sein wird, zti 

berücksichtigen sein. Diese .!i.::'bci ton/ierden Quch Gelegnn,..,. 

hei t geben, (:io Verteilung der Just:zverwal tl:l.ng zwische~', 

den Vorstehern der Gerichte und den Justizverwaltungs­

senaten zu Uberprüfen. 

Zu Punkt I Buchstabe j (Die Proble~atik der Wei­

sungsgc~bunc:enhGi t der StCl8..ts2.nwälte): 

Die Vorschläge für eine IIGesam.trefor-n' der Justiz" 

zum Thene. (}er Vleisungsgebunclenhci t (~er St2atsanwäl te 

ber~hen auf dor Behauptung, d2ß der staatsanwalt ein 

OrgLn der R.cclltsprcchuni!, sei und c~ahl:.i..r jede Eüifluß-
, -

nahme eii~ es Verwc:ü tungsorganes auf Gen Stac,tsanwal t 

o..ls eine Fi.".fluGnahT:18 lkr Verwaltung c.:uf die Rechtsprechung 

ynd c18.mi t [.."ls ein Vorstoß gegen den Grundsatz, der GO\-Tal-
, . 

. tcnt,?i:T_ung zu werten sei. Dazu komDs noch, daG die der-

zei -tige Eino:::,dnung c.er Sto.atsamml tschnft als Vorvml­

tung8b('hc:r.(~e ein Spannungsverhältnis zu Art. 6 der Kon­

vention zun Schutze der Menschenrechte uncl Grundfrei­

heiten erzeuge, wonach in jeder Zivil- und Strafsache 

eines Einz01rnenschen ein unabhtingigs2, unparteiisches 
, ' 

un~ Guf Gesetz beruhendes,Gericht und kein wie immer ge-

artetes Verwaltungsorgan das letzte Wort zu sprechen 

h~be. Daraus leitet der genannte ~Gfor~~lan 0ie Forde­

rung ab, das v{eisutlgsrecht der Justizverwal tung c'lurch 

Gesetzc sänc1crung zu besei tigen und hicbsj. dj_c Vorschläge 

derKo~missionftir die Angelegenheit der Staatsanwälte 

im Deutschen Richterbund zum Vorbild zu nehmen. 

Es ist schon die AusgangsInge diuscs Reform­

planes. unricht~g. Denn die Sta8.tsanv/o..ltschai't, die die 
. ~" _ ... _. - .~ - .-~ .. -", -., ._- '. 

~\ufgD.be hat," ciileSöcho-bcl'Jlinroföht~1croli"'Vcrc1acht in 

ta ts äeh licher und re er:. tlicher Be zil;hvug vor Gericht 
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zu bringen, ist nicht befugt, über Ansprüche anderer 

zi entscheiden, sie ist vielm0hr selbst Prozeßp~rtei 

und ~aher nicht ein Organ der Rechtsprechung, unter wel~ 

~h0,~ Degriff nach der Rechtsleh-re "die endgültige Ent­

s8heic~ung eines von mehreren Pürteien auszutragenden 

Rechtsstrei tes n I "eHe Entscheidung von.Zi vil- uncl Straf­

sachen'!, d.i. Gerichtsbarkeit im nateriellen Sinn zu ver­

stehen ist. Die Gerichtsbarkeit ist aber naoh der öster­

r~lchL,chen Bundesverfassung allein den Richtern (zum· 

Teil unter Mitwirkung von Schöffen ou~r Geschwornen) 

anvertraut, währe~.ld die Staa~sanwal tschaft de~. Ve.rwal.,... 
. 

tung' zugeorc1net ist und als Verwaltungsorgan im Rahmen .... 
. .' . 

des Art. 20 B.-VG. an eie vfeisungen der obersten Organe 
der Voll~iehung gebunden ist, die ib~ergeits dem Legali­

tätsprinzip verpflichtet unel dem Parlamert gegenüber 

verantwo rt:"ich sind. Dami t is t e11e größtm1"'g:-" iche Gewähr 

dafür ge~('ben, daß bei der Verfolgu~g strafborer Hand­

lungen die Gesetze einheitlich gehnndhabt, nach gleichen 
Gesichtspunkte n (~i0, In tere seen derA.l·Lgeme inhei t und 

der Schutz des Ein~81ncn beachtet werden und gleichzeitig 

die Erhebung wie auch die Nichterhebung von Jl.nklagen sc . 

wie jede andere Verw~ltungstäti~keit unter öffentliche 
Kontrolle gestellt wird; dies entspricht auch dem Grund­
S3.tz (1.e:o' Eundesregicrung, die Akte der staatlichen Voll- • 
ziehung transparent zu gestalten .. 

f.n dieser Verfassungslage zu rütteln, hieße, die 

pnrlar-:'7i:lta:.ische Demokratie zu unt~:r.gro.ben und e,inen 

Staat im S4:nate aufzurichten. 
Die genannten Vorschläge, von denen sich. übrigens 

811(;1:1 die ':-nreinigung der österreichischen Staatsanwälte 

btetsdistanziert hat, erscheinen daher bei Beachtung 

der t::cagenden Gr:.1ndzüge Jer österreichischen Bundcsver­
fnssung weder als elurC'hführbar noch als'i~e::,tretbar •. 

'. 
Zu Punkt 1 BÜchsto.be k (Die Ernennung der Richter) ~ 

Zum Yorschlng, elen Lcit8r der Justizyerwaltung und 

die Bundesregi~~ung an die Vorschlüge der Personalsenate 
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zu binden, ist in Kürze folgendes zu sagen: 

Die in der Puhlikc,tion clnrgestclltcn Bec8nkcn 

gagen die Bindung haben das Überg8wichtgogenüber den 

~rguDenttn für die Bin~unß. 

Die~ gilt 8eines Ercchton~ schon desh~lb, weil 

§ 5 aes Grundgesetzes über die richt8rliche Gewalt 

von 22. ~ovcmbQr 1918, StGBI. Nr. 08, eine Bindung vor­

sah, di~se Regelung jedoch in"die Bundesverfassung 19~O 

nicht übernoDmen vJUrt1e. Gerade dieser Umstand kann bei 

richtiger historisch~r Int6rpretation ,nicht übersahen 

°tlerc.:'en. 
Vor'~lIGm Qarf ~ber nicht übersehen werden, daß die -- .-... _----

Lusschaltung de-r't1InistBrvBr8.rrt:Y~.9Ftlichkei~, die durch 

die Einführung der Bindung bewirkt werden würdGL"eine' 
Einschränkung der "parlaDent<1riSch~-;~kö-n't;rollC"cle,~"~y()"ii­
ziehung au:f einen I:l~hr wichtigen Gebiet EIlt sich brin~~l;:·'~·' 
wür(le. 

Die Ernennung 'von-Richtc,x.:n, nicIlt nur von Richter­

aot sEmwärto:i::n zu Richt ern 'der 1.Stnndesgruppo,::.§Q.1]_S:grn 
auch die do,'(' Richter der Stnndesg:-c:uPP8n 2 bis"8"'kp.,~n 

. - - ~ ..... ----
auch ," nicht als eiDe interne J',.ngelegenheit der Richter-

schaft angesehen \'Jorden, weil für die Ernennung auch 

Personen in Botrecht kOIDr.1Cn, die nicht Richter sind; 
aber Qie Fähigkeit zum Richteramt h8.ben. Es läge nucp 

aus diosdm Grund im wohlverstanc1enen Interesse der 

Richterschnft se Ibst, (~ie Personalsenate und damit für 
die hohen Richterposten die Vertreter eines kleinen 

Teiles der Richter nicht mit der vollen und alleinigen. 
V~rantwortung für die Besetzung gerade "der ~ichtigsten 
Posten zu belasten. 

..... ..;.- . 

Im Frühjahr 1969 hat dns Bundesministcriun für 
Justiz een stanJesorganisationen der Richter und der 

Sta~tsanwältG den Entwurf eines JlRichterautonomic­

gesetzes" zugehen 12.ssen, der unter Festlogung c"!or Bin­

Cung an (!ie·· Besetzungsvorschläge der Personalsenate sohr 
. \ 

weitgehende konkrete Ändc:vungon dor Vorschriften über 
. ,.' . 

Jie Personalsenate vornahm. 
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Dieser EntvlUrf wurde von den Standesorg2..nisationen 

aus den verschiedensten Grüncen abgelehnt. 

Die Publ i kation "Ge samtre form ci er JU3tÜ~ 11 läßt es 

bei einer lrmzen Eri'vRhnung dieses Entwurfes bewt~nden 

(S. 150), übernimnt aber im wesentlichen seinen Inhalt. 

Im Einvernehmen und auf "runsch der Stanclesorgani­

sationen der Richterschaft wird derzeit vorerst ü~er ein 

~_'er8onal vertretuügsrecht der R;.crl;;er verhanc~el t, wobei. 

insJesondere auf (:ie persoj',~lle une! aufgabenmäßige Ab-. 

grenzung (~er Personalscnat'- von der Personal vertretung 

Bedacht zu nehmen sein wird. 

~u Punkt 1 Buchstabe 1 (PrObleme der Reorgani­

sation der Personalsenate): 

Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 1 Buchstabe k 

hingewies,en. 

Zu Punkt 1 Buchst2be m (Die Problematik der 
Sprengelrichter): 

In der Publik~tion wird vorgeschlagen, li.a. an 

f,')lgcnL1 es, im Bunc;e sverfassUli::z;sgesetz fe st zulegende 
Bedingungen zu clenken~ unter c~enc;n Richter ernannt wer­

den kö~nen, die ~einen festen Dienstort haben tind Gerich­
ten, für die sio nicht ernannt siv;d, '7,ugeteilt werden 

~cönne ri: 

1. Die Versetzung des Sprengelrichters hätte 

durc.1 den Personalsenat des künftigen Lanc:esgerichts­

hofes ~u erfolgen. 
2. Eine Versetzung des Sprengelrichters wäre 

nur innerhalb des [)l)rengels c1es Landesgerichtshofes 

r,öglich. 
,. Die Grün~eder Zuteilung 6es Sprengelrichters 

wären exakt zu ur:J.schreibpn. Insbesondere wäre eine Be­

stimmung vorzusehen, wonach nur eine vorübergehende 

Vakanz, nicht aber eine dauernd unbesetzte Hichterstelle 

eine Zuteilung rechtfertigt. 
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Wie in dei Publikation ausg9fUhrt wird, ist das 
Problem (:er Sprengelrichter aufs engste mit denjenigen 

der Zwerggarichte verknüpft. Darüber hinaus hängt sber 
~ie Lösung des Sprengelrichtarproblcms schlechthin von 

~er Organisation der Gerichte ab. 
Die vorgeschlagene Lösung des Sprengelrichter­

problems setzt eine Gerichtsorganisation voraus, wie sie 
in der Publikation dargestell t wurde. Es vmrde bereits 
(!r1.rgelcgt, daß die Bundesregierung eine solche Gerichts­
:ycganisati on nicht für durchführbar hält • .L'..us diesem 

G":.:-unde kann auch das Sprengclrichterproblon nicht auf 
das Basis der von Herrn Bundesminister a.D. Univ. Prof. 
Dr. Klocatsky vorgeschlagenen Gerichtsorganisatinn einer 
Lösung zug8führt werden. 

Im einzcll~en sei darguf verwiesen, daß die Ver­
setzung eines S;>rengelrichters innerhalb des Sprengels 
eines Landesgerichtshofes erst die Errichtung solcher 
Gerichtshöfe voraussetzt, was F3c 11on LtUS rein tochnischen 
Gründen undurchführbar ist. Weiters ist die Versetzung 
(1es Sprengelrichters durch den Personslsenat problematisch, 
weil solche Versetzungen in dringenden Fällen (z.B. 
plötzliche Erkrankung eines. Richters) rasch durchgeführt 
werden mtissen'und der Personalsenat wegen anderweitiger 
c:~0nst1.icher Verpflichtungon seiner Ni tglieder oft nicht 
sofort zu einer Beschlußfassung zusanmcntreten kann. 

Solange kleine Bezirksgerichte nicht mit anderen 
Bezirksgerichten zu leistungsfähi.gen großen Bezirks­
ger.1.chtun ·zusa~e~gelegtO \..;erciono'-k·Ö~nen,o werodendiese 

kleinen Bezirksgerichte c1u:r;ch
o 
e'i·n~~ Sprengelrichter be­

treut werc1en nüsson, auch wenn der Richi::crposten boi 
diesen Bezirksgerichten trotz l~usschrei bung dauernd 
vnkan t bleibt. ~~ns onstun träte Stills tand c1 er Rechts­
pflege bei diesen Bezirksgcrich~on ein, was keinesfalls 

0. -. • 

im Interesse der rechtsuchenc1cn Bevölkerung läge • 
. Der iil der Publikation enthul tene Vorschlag ° 

einor Lösung des Sprengelrichterproblems setzt berdits 
voraus, daß kleine Bezirksgerichte, bei denen ein 
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Richter nicht entsprechend ausgelastet ist, nicht' mehr 

existieren, Derzei t r;1Uß 2ber von der Existenz solcher 

Bezirksgerichte ausgegangen werden, 

Eine verfassungs rechtliche Lösung des Sprengelrichter­

problems w~re an sich zu begrüßen, doch ist eine solche 

Lösung bci der bestehenden Gerichtsorganisation des-

halb sehr probleDRtisch, weil es Bezirksgerichte gibt, 

die trotz ~usschreibung des Richterpostens dauerndunbe a • 

setzt sind, weil sich kein Richter um einen solchen 

Dienstposten bewirbt. In diesem Falle müßte ein bei 

einem 'ßnderen Gericht ernannter Richter auch gegen-sei-

nen Willen einem soJchen Gericht dauernd zugdteilt werden, 

was einer Versotzung gleichkommt. Dies würde aber eine 

stnrke Abschwächung des im Bunc1esverfas8ungsgesetz ent­

haltenen Gr~udsatzes der Unversetzbarkeit cer Richte~ 
bedeuten " 

Selbst dann, wenn nach c1e;:;. Vorschlag der Publi­

kation große Bezirksgerichte 2D Sitz6 der jeweiligen 
Bozirkshauptmannscl"1.fl.ft errichtet worden sollten, wird 

. d~e dauernde Zuteilung' von Sprengelrichtern zu manchen 

dieser Bezirksgerichte notwendig sein, wie dies schon 

jetzt bei verscbiede~an Bezirksgerichten, die dauernd 

mit Ri0htern besetzt sind, der Fall ist, wobei die Zu­
teilung imI'J.8r für je 6 Monate verfügt wird. 

Zu Punkt 1 Buchstabe n (Die verfassungsrechtliche 

Stellung qes Obersten Gerichtshofs): 

Zu den Vorschlägen zur Stellung des Obersten 

Gerichtshofe~ ist zu bemerken, daß 6rst vor kurzer Zeit 
eine gesetzgeberische Regelung von den Obersten Gerichts­
hof br·treffencon Gegenstbinden (~urch das Bundesgesetz 

vorn 19. Juni 1968, BGBl. Nr.328, getroffen worden ist. 
Es wäre bei don Vorarbeiten zu diesem Gesetz Gelcgen~ 

" 

heit gewesen, auch einen T6il ~er hier aufgeworfenen, 

seit ltingerer Zeit in der Literatur behandelten Probleme 

einer KlarsteIlung zuzuführen. 
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Gegenwärtig sind Bestrebungen zur Entlastung 

des Oberstcn Gerichtshofes auf dOD Gebiet Jer bürger­
lichen Rechtssachen in Gang, die für das Verfahren außer 

Streitsachen schon zur Versendung einos Gesetzesentwurfs 

geführt haben. Diese Versendung gibt Gelegonheit, nie 

ProbIene neuerlich und insbesondere die Notwendigkeit 

einer verfnssungsrechtlichen Regelung der vorgeschlagenen 

Garantien zu Überlegen. Wegen der Notwendigkeit, den 

Obersten Gerichtshof in naher Zukunft zu entlasten ei­

nersei ts, der Schwierigkei t c~er Garan tlcfragen anc1ersei ts, 

dürfte aller~ings eine Lösung der letzteren Probleme 

in der laufenden Gesetzgebungsperiode schwor möglich 

sein. 

Was im besonderen die Besetzungsgarantie anlangt, 

so ist zu bemerken, daß der Wert einer Bestimmung, die 

außer der Festsetzung, daß der Gerichtshof einen Präsi­

dentun und einen Vizepr~sic1entan haben muß, nur von der 

erforderlichen Zahl von Mitgliedern ~pricht, sehr zwei­

felhaft ist, ja sogar die etwa zweckmäßige oder notwen­
dige Schaffung des Postens eines zwei ten Vizepräsic~cnten 

bei einon Gerichtsh0f erschweren könnte. Die Festsetzung 

einer zahlenmäßig bcstimmten Hi tgliec1erzahl wb~re noch 

weniger zweckmäßig, weil c1er unt..::r Umstänc1.cl1 rnsch ein­

tretenden Notwendigkeit einer Erhöhung der Mitglieder­

zahl von der Gesetzgebung nicht mit der erforderlichen 
Schnelligkeit entsprochen werden kBnnte. Würde aber aus 

besonderen Gründen die Besetzung eines frei geworc1encn 

RichterpostQlls durch einige ZQit nicht möglich sein, 
- . . .... ". --'~" 

so_würde einqverfassungsrechtlich bedenkliche. Lage ein­

t:re te n. 

Zu Punkt I Buchstabe 0 (Die Stellung der Gerichte zu 

Gesetzen und Verorc:nungen 30wie zu Staatsverträgen une. 

die notwen~igen Reformen auf diesen Gebieten): 

Die hier gemachten Vorschläge stehen oit der Re­
form der Organisation der Justiz in keinem sachlichen 

239/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 17 von 19

www.parlament.gv.at



- 18 -

ZusnLJ.rJ.enhnng. Ihre Notwenc1igkei t und ZweckI:lii-ßigkei t zu 

prüfen, dürfte daher nicht in den Rah8en (~er Justiz .... 

roforL1, sondern eher in den c1er sei t längerer Zei-t E::r'" 

ört~rten Erweiterung der Kompetenzen des Verfassungs~ 

und des Verwaltungsgerich~shofes gehören. 

Zu dem hier wichtigsten Punkt, nämlich dem Vdr­

schlag, das Recht der Anfechtung von Gesetzen allen 

G_crichten oder doch den Gerichten zweiter Instanz ein­

zuräunen, ist zu bemerken, daß auch auf dies8IrJ Gebiet 

zwischen der Forderung nach Erweiterung der Möglichkei­

ten der Gesetzesprüfung und den Notwendigkeiten der 

Praxis, die Verzögerung von Verfahren durch eine allzu 

~eit getriebene Verfeinerung des Rechtsschutzes zu ver­

hincl ern, ein Hittelweg gefunden worden muß. Es ist daher 

~.en in zwei -l:;er Linie gemachten Vorschlägen, das Anfech­

tungsrechtaußer deo Obersten G-erichh";hof auch den Ge­

:richten zweiter Instanz einzuräumen, der Vorzug zu 

geben. 

Zu den Bemerkungen über die FriGtsetzung- durch 

den Verfassungsgerichtshof ist zu sagen, daß die Praxis 

besonders in der letzten Zeit gezeigt hat, daS es viel­

leicht sogar einer Verlängerung der Fristen oder (ter 

Beness1J:ngvon c1et' Kundmachung im Ilundesgesetzblatt be­

dürfen wird, um die in vielen .Fällen unbedingt notwendige 

neue Regelung no.ch rechtzeitig durchführen zu können. 

: ,9u Punkt 1 Buchstabe p (Die besondere Stellung 

und Funktion (~es Bunclesninisteriums für Justiz): 
Soweit dieser Punkt eine konkrete verfassungs­

politische Zielsct~ung erkennen läßt, fällt eine 

Stellunc;nahme dazu nicht in. den Zuständigkcd tsbereich 
--m:ni:Bl.üi(l~·Sr:li~is·t·e·i:'iunsfifr- J~~·t-i-~-;,~··-·-· . ...... _ ._.,.,. ~,- .--

~ .. ---' .... ..- ........ -' 
.___ _ __ ~' • .: 7 ... --- . ·r· . 

........ -:._ .... - ... -
-' 

Zu Punkt 2:' ." 

Es wird auf die .in ;dorFrühjllh'rssession des 

Nationalrates bereits eingebrachten Regierungsvorlagen, 

die im l\.bschni tt I dieser l .. nfrageboantwortung angeführt 
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sind, sowie auf meine wiedorholten öffentlichen Erklä­

rungen über das legislative Progrann des 

Justizressorts verwiesen. 

Zu Punkt 3: 
Eine Beanhvortung io einzelnen wird erst nöglich 

sein, wenn die weiter oben erwähnten Stellungnahmen 

der geschäftsor~nungsnäßig und sachlich zusttlndigen 

Sektionen und Abteiluneen des Bundesoinisteriums für 

Justiz vorliegen und ~ie St~n~esorganisationen der 

Richter und Staatsanwälte Gelegenheit gehabt haben, sich 

hiezu zu äuBern. 

Im übrigen beziehe ich mich auch in diesem Zusam­

menhang auf meine bereits früher abgegebenen Erklärungen, 

daß in legislativen Progranm des Justizressorts 

vorerst die Maßnahmen der Strafrechtsreform bzw. der 

Strafprozeßreforn und der Far:1ilienrer.htsreform Priorität 

haben werelen • Naßnahmen gerichtsorganisatorischer J\.rt 

sollen vor allem der klaglosen Durchführung der neuen 

Gesetze in der Praxis dienen. Dabei soll auch durch die 

Verwenc~ung von elektronischen Datenvero.rbei tUf1.0sanlagen 
(EDVil.) in der Justiz (leI.' Gerichtsbetrieb im Interesse 

des verbesserten Rechtsschutzes für die rechtsuchende 

Bevölkerung modernisiert werden. 

", 

28. August 1970 
Der Bundesninister: 
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